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Benützungsvorschriften Mehrzweckhalle Dorf 
 

 

Sportbetrieb 

 

 

3.1 Turnschuhe 

 

 Für den Sportbetrieb dürfen die Hallen nur mit sauberen Turn- und Geräteschuhen 

 betreten werden. 

 

 Turnschuhe und alle anderen Schuhe, die den Boden verunreinigen oder 

 beschädigen könnten, sind nicht erlaubt. 

 

3.2 Geräte Innen 

 

 Alle mobilen Geräte, welche sich im offiziellen Geräteraum befinden, dürfen 

 benützt werden. 

 

 Die Turngeräte sind nach Gebrauch an die ihnen zugewiesenen Standorte zu 

 bringen. 

 

 Innengeräte dürfen nur nach Rücksprache mit der Hauswartung auf den 

 Aussenanlagen verwendet werden. 

 

3.3 Gänge, übrige Räume 

 

 Sportliche Aktivitäten und Ballspiele sind in den Räumen ausserhalb der Hallen 

 verboten. 

 

3.4 Verpflegungsstand 

 

 Die Konsumation in den Hallen ist nicht erlaubt (ausgenommen Wasser). Die 

 Hauswartung kann Gesuchstellern das Betreiben eines einfachen 

 Verpflegungsstandes bewilligen. Er legt die Bedingungen fest. 

 

3.5 Markierungen 

 

 Das Anbringen von zusätzlichen Markierungen ist mit der Hauswartung 

 abzusprechen. 

 

 

Festbetrieb / Anlässe 

 

3.6 Technische Einrichtungen 

  

 Es stehen verschiedene technische Anlagen zur Verfügung: 
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 Musikanlage 

 Bühnentechnik 

 Lichttechnik 

 Beamer 

 

 Die Anlagen sind gemäss Anleitung der Hauswartung zu benützen. 

 

 

3.7 Küche / Militärküche 

  

Die Küche ist u.a. mit folgender Einrichtung ausgestattet: 

 

 Besteck und Geschirr 

 Fritteuse 

 Bain Marie 

 Tellerwärmer 

 Grosse Kochkessel 

 Servicewagen 

 

3.8 Bestuhlung in Räumen mit grosser Personenbelegung 
 (Auszug aus den VKF-Brandschutzvorschriften) 

 

 Sitzplätze sind so in Reihen anzuordnen und durch Zwischengänge zu 

unterbrechen, dass die Ausgänge auf möglichst direktem Weg erreichbar sind. 

 

 Der freie Durchgang zwischen den Sitzreihen darf 0.45 m nicht unterschreiten. 

Die Verkehrswege müssen eine lichte Breite von mindestens 1.2 m aufweisen. 

 

 In einer Sitzreihe, welche von zwei Seiten zugänglich ist, dürfen nicht mehr als 

32 Sitze angeordnet sein. Ist der Zugang nur von einer Seite her möglich, sind 

höchstens 16 Sitze zulässig. 

 

 
 


